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Protokoll: Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

404 

11 

 Verhandlung Drucksache: 792/2018 
      

GZ:       

Sitzungstermin: 24.10.2018 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: EBM Föll 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Herr Häbe / fr 

 

Betreff: 
 

 

Ermächtigung zur Beschäftigung von Personal im 
Rahmen des Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch 
 

Vorgang: Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.10.2018, öffentlich, Nr. 115 
 
  Ergebnis: einmütige Zustimmung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Referats Soziales und gesellschaftliche Integra-
tion vom 12.10.2018, GRDrs 792/2018, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
Ermächtigung zur Beschäftigung von Personal im Rahmen des Zehnten Gesetzes 
zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Schaffung neuer Teilha-
bechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeits-
markt (Teilhabechancengesetz - 10. SGB II-ÄndG) 
 
1. Von dem 10. SGB II-Änderungsgesetz - Teilhabechancengesetz und der damit 

einhergehenden Erhöhung des Eingliederungstitels für den Zeitraum 2019 bis 
2022 wird Kenntnis genommen. Eine Übersicht zur (gegenwärtig plausiblen) Auf-
teilung/Nutzung der zusätzlichen Eingliederungsmittel ist in der Begründung unter 
Finanzielle Auswirkungen enthalten. 
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2. Das Jobcenter wird ermächtigt 
 

a. bis zu fünf Coaches mit einem Beschäftigungsumfang von insg. 500 % in EG 
10 TVöD für die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung nach 
§§ 16e und 16i SGB II für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis  
31. Dezember 2022 zu beschäftigen, 

 
b. vier Betriebsakquisiteure/Betriebsakquisiteurinnen mit einem Beschäfti-

gungsumfang von insg. 400 % in EG 10 TVöD für die Akquise von Arbeits-
plätzen für den nach §§ 16e und 16i SGB II vorgesehenen Personenkreis für 
die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022 zu beschäftigen, 

 
c. eine/-n Sachbearbeiter/-in Arbeitgeberleistungen mit einem Beschäftigungs-

umfang von 100 % in EG 10 TVöD für die Abrechnung der zu gewährenden 
Zuschüsse an Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen und Maßnahmekosten für die 
Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022 zu beschäftigen. 

 
Die Ausschreibungen und auch die Arbeitsverträge können, trotz der Befristung der Er-
mächtigungen bis 31.12.2022 unbefristet erfolgen. 
 
 
EBM Föll stellt fest: 
 
 Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache ein-

mütig zu. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Häbe / fr 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat SI 
 zur Weiterbehandlung 
 Jobcenter 
 Sozialamt (5) 
 weg. GR 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Stadtkämmerei (2) 
 4. Rechnungsprüfungsamt 
 5. L/OB-K 
 6. Hauptaktei 
 
III. 1. CDU-Fraktion  
 2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 3. SPD-Fraktion 
 4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2) 
 5. Fraktion Freie Wähler 
 6. Gruppierung FDP 
 7. Gruppierung BZS23 
 8. Die STAdTISTEN 
 9. AfD 
 10. LKR 
 
 


